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Bern und Solothurn ein Bündnis. Die Bestimmungen, die den 
schwäbischen Städten ein weitaus größeres Maß von Pflichten auf­
erlegten als den Schweizern, sind in ihrer Gesamtheit nur ver­
ständlich und sinnvoll, wenn man die Abmachung als ein Kriegs­
bündnis in des Wortes vollstem Sinn betrachtet, als ein Bündnis 
nicht nur für den Fall eines Krieges, sondern auch als ein solches, 
das diesen Fall heraufführen soll. Trotzdem blieb der Friede ge­
wahrt 1), bis am 28. Dezember 1385 die Luzerner die österreichische 
Veste Rotenburg brachen 2). Die Mahnung der Schweizer an die Städte 
vom 14. Januar 1386 3) drohte den großen Krieg heraufzuführen 4).

Denn auch die fürstlich-städtischen Streitigkeiten in Ober­
deutschland hatten sich verschärft und vermehrt; so die Differenz 
zwischen der Reichsstadt Nürnberg und dem Burggrafen wegen 
dessen „neuer Zölle“ 5); Zwistigkeiten zwischen dem Bischof von 
Würzburg und der ihm teilweise verpfändeten Reichsstadt Schwein­
furt, die am 7. November 1385 in den schwäbischen Städtebund 
aufgenommen wurde 6); Plackereien des Herzogs Stephan von 
Baiern gegen Augsburg 7) und Händel seiner Brüder Friedrich und 
Johann mit Regensburg 8). Fürstlich-städtische Verhandlungen zu 
Augsburg 9) und ein Fürstentag zu Würzburg 10) befaßten sich im 
Januar und Februar 1386 mit diesen Dingen. Einen entscheidungs­
schweren Schritt tat damals Regensburg: es brachte die Frage 
eines Bündnisses der Städte mit dem Erzbischof Pilgrim von 
Salzburg, dem Gegner der Baiernherzoge, vor den Tag des frän­
kischen Bundesviertels zu Weißenburg 11); auch dieses Bündnis kann 
der ganzen Sachlage, wie auch seinem Aufbau und Wortlaut nach12),
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